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Merkblatt Arbeitsbewilligungen für ausländische Studierende 

Nebenerwerb 
 
EU/EFTA-Staatsangehörige 
 
Studierende mit einer Aufenthaltsbewilligung B zwecks Ausbildung aus EU/EFTA-Ländern dürfen 
während dem Semester einen Nebenerwerb von höchstens 15 Stunden in der Woche ausüben. 
Während den Semesterferien können sie aber einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Dieser 
Nebenerwerb muss dem Migrationsamt gemeldet werden. Übersteigt die tatsächlich geleistete 
Arbeitszeit fünfzehn Stunden in der Woche, bedarf es einer Aufenthaltsbewilligung für Erwerbstätige. 
Weiterführende Informationen sind auf der Weisung des Migrationsamts zu finden. 
 
 

Drittstaatenangehörige 
 
Studierende mit einer Aufenthaltsbewilligung B zwecks Ausbildung aus Drittstaaten dürfen während 
den ersten 6 Monaten nach der Einreise in die Schweiz nicht arbeiten, ausser die Tätigkeit steht in 
direktem Zusammenhang mit dem Studium. Nach der Wartefrist von 6 Monaten dürfen Studierende 
aus Drittstaaten 15 Stunden pro Woche während des Semesters und zu 100% während den 
Semesterferien arbeiten. 
In jedem Fall muss vor dem Stellenantritt eine Bewilligung beim Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA 
eingeholt werden. Die Bewilligung wird vom Arbeitgeber eingeholt. 
  
Quellensteuer: Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung B zwecks Ausbildung, die einer Arbeit als 
Angestellte nachgehen, wird die Quellensteuer direkt vom Lohn abgezogen. 
 
 
 

Selbständig im Nebenerwerb  
 

EU/EFTA-Staatsangehörige 
 
Studierende mit der Aufenthaltsbewilligung B zwecks Ausbildung benötigen für die Erwerbstätigkeit, 
sei es als Angestellter oder zur Selbständigkeit, keine Arbeitsbewilligung. Wer sich als selbständig im 
Nebenerwerb anmelden möchte, muss die Selbständigkeit belegen können und sich bei der SVA 
anmelden.  
 

Drittstaatenangehörige 
 
Studierende mit der Aufenthaltsbewilligung B zwecks Ausbildung können nicht selbständig im 
Nebenerwerb tätig sein. 
 

 
 
 

https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/migration-integration/einreise-aufenthalt/weisungen/Freiz%C3%BCgigkeitsabkommen%20EU-26,%20EFTA-Staaten_IW.pdf
https://www.zh.ch/de/wirtschaft-arbeit/erwerbstaetigkeit-auslaender/studierende-und-praktikanten.html
https://svazurich.ch/unsere-produkte/ahv/beitraege/beitragspflicht/selbstaendigerwerbende.html#a-35d52fb822fcacb87f48ab468e3ae325

